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Wenn du im Monat auf über 4x25,5 = 102 Std. kommst, wirst du ab dann wie eine VZ-Kraft
behandelt. Bis dahin muss jede Mehrarbeitsstd. vergütet werden. Das Verrechnen mit
Unterrichtsausfall ist in NRW bei TZ-Kräften wochenweise zulässig.
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